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#ST# Vereinigte Bundesversammlung.

Dieselbe wählte am 22. Februar 1881 :
1) zu einem neuen Mitgliede des Bundesrathes : Hrn. Karl Jakob

Ho ff m a n n , Ständerath, von und in St. Gallen;
2) zum Bundespräsidenten für das Jahr 1881 : Hrn. Bundesrath

Numa Droz, jeziger Vizepräsident;
3) zum Vizepräsidenten des Bundesrathes für das laufende Jahr :

Hrn. Bundesrath Simon B a vi e r.

#ST# Aus den Verhandlungen des Schweiz. Bundesrathes,

(Vom 15. Februar1 881.)
Mit Note vorn 11. dies hat die k. spanische Gesandtschaft bei

der Schweiz. Eidgenoßenschaft dem Bundesrathe eine vom General-
gouverneur der Insel C u b a unterm 21. Dezember v. J. erlaßene
Verordnung betreffend die auf der gedachten Insel wohnhaften oder
dort reisenden Fremden eingesandt, und es beschloß der Bundes-
rath, diese Verordnung sämmtlichen Kantonsregierungen zu über-
machen, mit folgendem Kreisschreiben :

„Getreue, liebe Eidgenoßen !
„Die königl. spanische Gesandtschaft hat uns aus Auftrag ihrer

Regierung mit Note vom 11. d. Mts. von einer Verordnung des
Generalgouverneurs der Insel C u b a Kenntniß gegeben, die lezterer
am 21. Dezember verflossenen Jahres hinsichtlich der auf der Insel
wohnhaften oder dort reisenden Fremden erlaßen hat.

„Indem wir uns beehren, Ihnen die erwähnte Verordnung in
deutscher Uebersezung mitzutheilen, benuzen wir den Anlaß, Sie,
getreue, liebe Eidgenoßen, sammt uns in Gottes Obhut zu empfehlen.
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